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Motivenbericht vom  ___________  für die 

☐ ERSTELLUNG  oder  ☐ ÜBERARBEITUNG

☐ VERÖFFENTLICHUNG

der/des RVS  ___________ 

Kapitelüberschriften 
(Deutsch) 

Titel (Deutsch)

Kapitelüberschriften 
(Englisch) 

Titel (Englisch)

Diese RVS soll herausgegeben werden als: 

 RVS-Richtlinie 

  eine Verbindlicherklärung durch das BMK wird empfohlen                    
  mögliche Handelshemmnisse erfordern eine Notifikation

 RVS-Merkblatt 

   mögliche Handelshemmnisse erfordern eine Notifikation  

 RVS-Arbeitspapier 

Arbeitsgruppe:  _______________________________________________________________ 

Arbeitsausschuss:  _______________________________________________________________ 

Zustimmung des Vorstandes zur Ausarbeitung vom _____________ 

Zustimmung des Vorstandes zur Veröffentlichung vom _____________ 

• Notwendigkeit der Erstellung bzw. Überarbeitung

 Da die Inhalte dieser RVS von internationalem Interesse sind, wird die Übersetzung ins Englische angeregt. 
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• Auswirkungen auf bestehende RVS, Normen, Dienstanweisungen (Ersatz ganz oder teilweise,
Änderungen/ aufgrund der neuen RVS,…):

• Berücksichtigung des europäischen u. internationalen Normenwesens (CEN):

• Ökonomische Nachhaltigkeit: Wirtschaftliche Auswirkung, erwartete Einsparungen oder
Mehrkosten (immer ausführen und begründen!):

• Ökologische Nachhaltigkeit: positive oder negative Auswirkungen auf die Umwelt, Klimarelevanz

• Soziale Nachhaltigkeit: positive oder negative Auswirkungen, insb. Verkehrssicherheit,
Behindertengleichstellungsgesetz

• Rechtliche Auswirkungen: z.B. Konkretisierung von Rechtsnormen

• Sonstige Auswirkungen:
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• Checkliste zur Beurteilung im Sinne der „FSV-Grundsätze der Ethik“

Für die Tätigkeit in den Gremien zur Erstellung von Regelwerken wird auf die "FSV-Grundsätze der
Ethik" (farblich markierte Version beiliegend), die auch Bestandteil der Geschäftsordnung der FSV
sind, verwiesen. Daher ist vor Beginn der Erarbeitung zu beurteilen, welche ethischen Grundsätze
der FSV im Zuge der Bearbeitung dieser RVS berücksichtigt werden (sollen). Nach Abschluss der
Erarbeitung ist vom Arbeitsausschuss zu bestätigen, dass er sich mit diesen Punkten thematisch
auseinandergesetzt hat und diese bei der Erarbeitung berücksichtigt wurden. Sollten gewisse Punkte
keine Anwendung finden, ist dies entsprechend anzumerken.

Werte

Freiheit Gleichheit Wertschätzung 

Anmerkung: 

Handlungsprinzipien 

Verantwortung Transparenz Unabhängigkeit 

Fachkunde Innovation Kommunikation 

Integrität Diskussionsbereitschaft 

Anmerkung: 

Ethik im Innenverhältnis 

Zusammensetzung Engagement Meinungsfreiheit 

Entscheidungsfindung Würdigung von Beiträgen Konflikte 

Anmerkung: 

Ethik im Außenverhältnis 

Partizipation Externes Wissen Wettbewerb 

Markt Einflussnahme Vertraulichkeit 

Anmerkung: 

Wichtige Information für die Ausfertigung 
Dieser Motivenbericht ist vor Erstellung bzw. Überarbeitung einer RVS auszufüllen, mit der AG-Leitung zu 
akkordieren und an die Geschäftsstelle der FSV (office@fsv.at) zu übermitteln. Danach wird dieser dem 
Fachbeirat und dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt. 

Ausfertigung "FSV-Grundsätze der Ethik" 
Fragen und Anregung zur Ausfertigung können über die Geschäftsstelle der FSV an den GV04 „FSV-Grundsätze 
der Ethik“ weitergeleitetet werden. Der Fachbeirat behält sich vor, Motivenbericht an den GV04 zur fachlichen 
Stellungnahme weiterzuleiten. 

Liste der mitwirkenden Personen 
Nur ordentliche Mitglieder der FSV können in den Gremien der FSV mitwirken. Die Aufnahme ist kostenlos. Mit 
der Angabe der mitwirkenden Personen wird seitens des Arbeitsausschusses bestätigt, dass einer 
Veröffentlichung von Namen, Titel und Unternehmung dieser in der veröffentlichten RVS zugestimmt wird. 

Qualitätssicherung bei der Erstellung von RVS 
Bei der Erstellung einer neuen RVS zur Einreichung dieses Motivenberichtes das Bewertungsformular für die 
Evaluierung von RVS auszufüllen. Entsprechende Vorlagen und eine Handlungsanweisung (welche Kriterien 
werden berücksichtigt und wie relevant sind diese) können bei der Geschäftsstelle angefordert werden. Das 
Bewertungsformular ist dem Motivenbericht zur Erstellung beizulegen. 

Qualitätssicherung bei der Überarbeitung von RVS 
Bei der Überarbeitung von bestehenden RVS sind die bereits vorliegenden Ergebnisse der Evaluierung der RVS -
diese können bei der Geschäftsstelle der FSV angefordert werden - zu berücksichtigen und Anmerkungen zu den 
Ergebnissen der Evaluierung der RVS festzuhalten. Das Bewertungsformular ist dem Motivenbericht zur 
Erstellung beizulegen. 
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• Verantwortliche/r Leiter/in und Vorschlag der mitwirkenden Personen:
(„Aktive“ MitarbeiterInnen - Angabe eines Arbeitsausschusses ist nicht ausreichend):

Leitung (Name, Organisation): 

Mitglieder (Name, Organisation): 


	Änderungen aufgrund der neuen RVS: Ersatz der Standardisierten Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur Version 006 (LB-VI 006) vom 01.05.2021 Zahlreiche Techn. Vertragsbedingungen RVS 08.xx.xx wurden für die LB-VI07 überarbeitet/erstellt und dafür korrespondierende Positionen in der LB-VI07 erstellt/geändert.
	undefined_2: Die aktuellen europäischen und nationalen Normen wurden bei der Überarbeitung berücksichtigt. 
	undefined_3: Auf Grund der Vereinheitlichung der Begriffsbestimmungen sowie der harmonisierten Positionstexte werden erhebliche Vereinfachungen und somit Einsparungen sowohl bei größeren als auch bei kleineren Projekten erwartet. Aufgrund der nun standardisierten Positionen für die Beschreibung von Leistungen im Verkehr und Infrastrukturbau ist die Verwendung von Z-Positionen und damit das Risiko unvollständiger Positionsformulierungen nochmals minimiert. Das Mehrkostenforderungspotential wird aufgrund dieser Tatsache herabgesetzt. Die Rechtssicherheit insbesondere bei den in die Jahre gekommenen bestehenden Leistungsbeschreibungen wird durch die Einbindung in die LB-VI 07 gefestigt. 
	undefined_4: 

Für die Umwelt wirkt die LG 58 "Materialverwertung", LG 57 "Sanierung von Altlasten u. kontaminierten Flächen", die  LG 55 "Deponiebau", LG 91 "Chem. Untersuchungen einmalig anfallender Abfälle und Wässer", die LG 46 "Amphibien- und Wildschutzeinrichtungen" als auch die neue LG 54 "Umweltingenieurbau, Ingenieurbiologie", Wasserbau und  die LG 53 "Landschaftsbau" sich positiv aus. 

Hinsichtlich nachhaltiges Ausschreiben mit der LB-VI wird von der FSV auch ein Arbeitspapier "Leitfaden für die nachhaltige, recyclinggerechte Ausschreibung mit der LB-VI" erstellt.
	Behindertengleichstellungsgesetz: 

Der aktuelle Stand der Technik hinsichtlich Verkehrssicherheit wird in der LB-VI berücksichtigt, insbesondere bei der LG 40 "Straßenausrüstung - Bodenmarkierung", LG 41 "Brückenausrüstung", LG 43 "Straßenausrüstung - Rückhaltesysteme", LG 52 "Schutzsysteme gegen Steinschlag, Muren und Lawinen", LG 42 "Lärmschutzbauten". 
	undefined_5: Die Rechtssicherheit wird durch die Verwendung von standardisierten, erprobten Positionstexten und deren laufende Wartung und Aktualisierung, erhöht.
	undefined_6: Das FSV Prüfbuch wird an die neue Struktur der LB-VI07 angepasst und fortgeschrieben.

Die LB-VI wird einem europäischen Notifikationsverfahren unterworfen. Der Ausschuss TV09  "Erstellung des Elementkatalogs" wird diesen an die LB-VI07 anpassen.
	Freiheit: On
	Verantwortung: On
	Fachkunde: On
	Integrität: On
	Zusammensetzung: On
	Entscheidungsfindung: On
	Würdigung von Beiträgen: On
	Partizipation: On
	Markt: On
	Wertschätzung: On
	Unabhängigkeit: On
	Kommunikation: On
	Meinungsfreiheit: On
	Konflikte: On
	Wettbewerb: On
	Vertraulichkeit: On
	Check Box4: Ja
	Check Box5: Ja
	Check Box6: Ja
	Check Box7: Ja
	Check Box8: Ja
	Check Box9: Ja
	Check Box10: Ja
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	RVSRichtlinie: On
	RVSMerkblatt: Off
	RVSArbeitspapier: Off
	eine Verbindlicherklärung durch das BMVIT wird empfohlen: On
	mögliche Handelshemmnisse erfordern eine Notifikation: On
	mögliche Handelshemmnisse erfordern eine Notifikation_2: Off
	Arbeitsgruppe: (TV02) - Technisches Verdingungswesen
	Arbeitsausschuss: Leistungsbeschreibung
	undefined: Die Standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur (LB-VI) dient als Ausschreibungsgrundlage für weite Teile des österreichischen Tiefbaues. Sie hat sich in den letzten Jahren als praxistaugliches Standardwerk etabliert. Über 170 Fachexperten aus den Bereichen Straßenbau, Eisenbahnbau, Brückenbau, Tunnelbau, Landschaftsbau, Flussbau und Siedlungswasserbau haben an der Verbesserung und Aktualisierung des Werkes weitergearbeitet. Dabei wurden sowohl die Rückmeldungen aus der praktischen Anwendung sowie die aktuellen Entwicklungen der Normen, Gesetze und Produktneuheiten berücksichtigt.

 

Die Notwendigkeit ergibt sich nach folgenden auszugsweisen Punkten, welche in der LB-VI 07 bearbeitet wurden.



a. Neue Leistungsgruppen (LG 54 Umweltingenieurbau, Ingenieurbiologie, Wasserbau und LG   78 Instandsetzungsarbeiten UT). Umfangreiche Überarbeitungen zahlreicher Leistungsgruppen des Tunnelbaus  und des Eisenbahn Oberbaus). 

b. Ergänzungen von Positionen bei kanzergonen Belastungen im Tunnelbau (z.B. Asbest)

c. Änderungen und Ergänzungen in zahlreichen Leistungsgruppen aufgrund neuer/geänderter Richtlinien und Normen (z.B. Bundesabfallwirtschaftsplan, RBV)

d. Erstellung von 12 neuen und einem geänderten Regelblatt für die LB-VI07
	Da die Inhalte dieser RVS von internationalem Interesse sind wird die Übersetzung ins Englische: Off
	Datum5_af_date: 25.06.2024
	Datum4_af_date: 09.12.2021
	Datum2_af_date: 12.07.2024
	Check Box11: Off
	Check Box1: Ja
	Check Box12: Off
	Kapitelüberschriften Deutsch: Standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur Version 007 (LB-VI 007)
	Titel Deutsch: Standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur Version 007 (LB-VI 007)
	Kapitelüberschriften Englisch: 
	Titel Englisch: Specification of Works Infrastructure and Transportation Vers. 007 (LB-VI 007)
	Text3: LB-VI 
	Text_Leitung: Dipl.-Ing. Günther LEIẞßER, TV02 Technisches Verdingungswesen - Leistungsbeschreibung
	Text_Mitglieder: Ausschussleiter der LB-VI:



Dipl.-Ing. Helmut JESSNER, AA-LB Straßenbau (O01),

Dipl.-Ing. w. HR Franz SCHNEIDER,  AA-LB Siedlungswasserbau (VU08)

Dipl.-Ing. Dr. Thomas SIMANDL,  AA-LB Brückenbau (Br01)

Ing. Wolfgang LANNER,  AA-LB Landschaftsbau (VU06)

Dipl.-Ing. Dietmar BACH, AA- LB Tunnelbau (T01)

Dipl.-Ing. Ingo SCHNETZER,  AA- LB Flussbau (VU09)

Dipl.-Ing. Peter CSÖNGEI, AA- LB Oberbau (EB11)





für die FSV:

Dipl.-Ing. Martin CAR

Dipl.-Ing. Burghard SCHLACHER






